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NEUE EU-PRODUKTSICHERHEITSVERORDNUNG (GPSR) TRITT AM 
13. DEZEMBER 2024 IN GELTUNG 
 
 
Am 13. Dezember 2024 tritt die neue Verord-

nung (EU) 2023/988 des Europäischen Parla-

ments und des Rates über die allgemeine Pro-

duktsicherheit („GPSR“) in Geltung. Diese 

Verordnung ersetzt die über 20 Jahre alte Pro-

duktsicherheitsrichtlinie und bringt zahlreiche 

Neuerungen mit sich. Die GPSR gilt unmittel-

bar in allen Mitgliedsstaaten der Europäischen 

Union. 

 
I. REGELUNGSGEGENSTAND 

UND ANWENDUNGSBEREICH 

Der EU-Gesetzgeber beabsichtigt, durch die 

GPSR ein hohes Verbraucherschutzniveau zu 

gewährleisten und mit der Verordnung wesent-

liche Vorschriften für die Sicherheit von „Ver-

braucherprodukten“ festzulegen. 

Die GPSR gilt für alle in Verkehr gebrachten 

oder auf dem Markt bereitgestellten Produkte, 

sofern keine spezifischen Bestimmungen über 

die Sicherheit dieser Produkte im Unionsrecht 

existieren. Umfasst sind auch Produkte, die ur-

sprünglich für den gewerblichen Gebrauch kon-

zipiert wurden, aber auf den Verbrauchermarkt 

gelangen und potenziell die Gesundheit und Si-

cherheit der Verbraucher gefährden könnten 

Aufgrund der gebotenen „weiten“ Auslegung 

des Produktbegriffs sind die Regelungen der 

Verordnung nicht nur – wie es auf den ersten 

Blick vermuten lässt – für den B2C-Bereich re-

levant, sondern auch Wirtschaftsakteure, die 

ausschließlich im B2B-Bereich verkehren, müs-

sen die Verpflichtungen der GPSR einhalten. 

Bestimmte Produkte, wie Human- und Tierarz-

neimittel, Lebensmittel, Futtermittel und Luft-

fahrzeuge, sind von der GPSR vollständig aus-

genommen.  

Für Produkte, die bereits spezifischen Harmoni-

sierungsvorschriften der Union unterliegen, gilt 

die GPSR nur eingeschränkt. 

An dieser Stelle kann festgehalten werden, dass  

˗ der Anwendungsbereich der Verordnung 

sehr weit ist und die GPSR beinahe für alle 

NON-FOOD-PRODUKTE gilt; 

˗ aufgrund der Vielzahl bereits bestehender 

spezifischer Harmonisierungsvorschriften 

in der Praxis jeweils im Einzelfall zu klä-

ren ist, ob und inwieweit die Verordnung 

anwendbar ist. 

 

II. ZEITLICHER RAHMEN UND 
ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN 

Die Verordnung gilt ab dem Zeitpunkt des In-

verkehrbringens eines Produkts, definiert als 

die erstmalige Bereitstellung des Produkts in 

der EU. Produkte, die bereits vor dem 13. De-

zember 2024 in Verkehr gebracht wurden, sind 

von den neuen Regelungen ausgenommen. 

 
III. PFLICHTEN DER WIRT-

SCHAFTSAKTEURE 

Die GPSR richtet sich an eine Vielzahl von 

Wirtschaftsakteuren in der Lieferkette, darunter 

Hersteller, Einführer, Händler, Bevollmäch-

tigte, Fulfilment-Dienstleister und Anbieter von 

Online-Marktplätzen. Diese Akteure müssen si-
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cherstellen, dass ihre Produkte den neuen Si-

cherheitsanforderungen entsprechen und gege-

benenfalls klare Anweisungen und Sicher-

heitsinformationen enthalten. 

1. Hersteller 

Bevor Produkte in den Verkehr gebracht wer-

den, müssen Hersteller zwingend eine interne 

Risikoanalyse (Risikobewertung) durchführen 

und technische Unterlagen für die angebotenen 

Produkte erstellen. In diesem Zusammenhang 

treffen sie auch umfassende Dokumentations- 

und Aufbewahrungspflichten.  

Ferner haben Hersteller sicherzustellen, dass 

am Produkt die geforderten Produktinformatio-

nen angebracht sind und ggfs. Anweisungen 

und Sicherheitsinformationen beigefügt wer-

den.  

Die GPSR definiert den Hersteller nicht nur als 

jene natürliche oder juristische Person, die das 

Produkt tatsächlich herstellt, sondern es sind 

auch Personen, die das Produkt von einem Drit-

ten entwerfen oder herstellen lassen und dieses 

dann im eigenen Namen oder unter eigener 

Handelsmarke vermarkten, von der Definition 

mitumfasst.  

Damit haben auch Personen, die ihre „Eigen-

markenprodukte“ in Verkehr bringen, die um-

fassenden Herstellerpflichten aus der GPSR 

einzuhalten. 

2. Händler 

Händler haben vor der Bereitstellung der Pro-

dukte zu prüfen, ob der Hersteller (ggfs. der 

Einführer (also der Importeur)) die Anforderun-

gen, die sich aus der GPSR für das einzelne Pro-

dukt ergeben, eingehalten hat.  

Ist dies nicht der Fall, besteht ein Verkaufsver-

bot, bis die Produkte wieder den Anforderungen 

der GPSR entsprechen. In diesem Zusammen-

hang müssen die Händler den Hersteller (oder 

ggfs. den Einführer) unverzüglich unterrichten, 

sodass entsprechende Korrekturmaßnahmen er-

griffen werden können. 

 

3. Besonderheiten im Fernabsatz 

Wirtschaftsakteure, die ihre Produkte online 

oder über eine andere Form des Fernabsatzes 

auf dem Markt bereitstellen, haben zukünftig 

eine Reihe von Informationen in ihrem Pro-

duktangebot anzugeben, eine Verlinkung ist da-

bei nicht ausreichend. 

Die Informationspflichten im Fernabsatz sind 

beinahe immer einzuhalten. Sie gelten auch 

dann, wenn für die Produkte bereits spezifi-

schen Harmonisierungsvorschriften bestehen. 

 

IV. FAZIT 

Die neue GPSR bringt umfassende Änderungen 

und Anforderungen mit sich, die von allen Wirt-

schaftsakteuren in der EU beachtet werden müs-

sen. Wir werden Sie über relevante Entwicklun-

gen und neue Erkenntnisse informieren und ste-

hen Ihnen mit unserem Team von ExpertInnen 

gerne zur Verfügung, um Sie bei diesen rechtli-

chen Herausforderungen zu unterstützen. 

 

KONTAKT 

 

Deutschland (Hannover):  

Viola Rust-Sorge 

Viola.Rust-Sorge@schindhelm.com 
 

Deutschland (Osnabrück):  

Miriam Böhm 

Miriam.Boehm@schindhelm.com 
 

Frankreich: 

Maurice Hartmann 

Maurice.Hartmann@schindhelm.com 
 

Italien:  

Cristina Turcato 

Cristina.Turcato@schindhelm.com 
 

Österreich:  

Dominique Schichtle 

D.Schichtle@saxinger.com 
 

Polen:  

Agnieszka Łuszpak-Zając 

Agnieszka.Luszpak-Zajac@sdzlegal.pl 
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Rumänien:  

Rares-Marin Bogdan 

Rares.Bogdan@schindhelm.com 
 

Tschechien / Slowakei: 

Monika Wetzlerova 

Wetzlerova@saxinger.com 
 

Türkei:  

Gürkan Erdebil 

Gurcan.Erdebil@schindhelm.com 
 

Ungarn: 

Beatrix Fakó 

B.Fako@saxinger.com 
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